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Bauleitplanung der Gemeinde Eschenburg,  
Gemarkung Wissenbach 
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Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und 

Anregungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eschenburg und Wettenberg, den 14.11.2024 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB  

 

Stellungnahmen mit Anregungen  

Hessen Mobil Dillenburg (20.01.2024 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Bauen und Wohnen (09.01.2024) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Umwelt und Natur und Wasser 

(15.01.2024) 

Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG (19.01.2024) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (08.01.2024) 

Regierungspräsidium Gießen, FD 31.6 (19.01.2024) 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

Amt für Bodenmanagement (21.12.2023) 

Avacon Netz GmbH (12.12.2023) 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(08.12.2023) 

Handwerkskammer Wiesbaden (13.12.2023) 

Hessen-Forst (19.01.2024) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abt. für den ländlichen Raum (11.12.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abt. Gesundheit (21.12.2023) 

NABU Marburg-Biedenkopf (08.12.2023) 

Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen (13.12.2023) 

TenneT TSO (08.12.2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Stellungnahmen eingegangen 
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Beschlussempfehlung 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

 

(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der früh-

zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden 

und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen 

Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen werden nach ausführlicher Diskus-

sion als Stellungnahmen der Gemeinde Eschenburg beschlossen. 

 

(2) Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung sind in der gemäß (1) geän-

derten Fassung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Die beteiligten Behör-

den und sonstige Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu benachrich-

tigen. 
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Hessen Mobil Dillenburg (20.01.2024 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die äußere verkehrliche Erschließung wird der Bestandssituation entsprechend über die 
Frohnhäuser Straße erfolgen. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer 
Handlungsbedarf.  
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Kapitel „Verkehrliche Erschließung und Anbindung“ wird in der Begründung um die 
Erreichbarkeit des Plangebiets für Radfahrer ergänzt.  
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht gegenwärtig kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es erfolgte in der vorliegenden Bauleitplanung keine Festsetzung eines Bereichs ohne 
Ein- und Ausfahrt entlang der Bundesstraße. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein 
weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
Zu 6.: Die Hinweise zur Bauverbotszone werden zur Kenntnis genommen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7.: Die Hinweise zum Anbauverbot und zur Anbaubeschränkung werden 
redaktionell in der Begründung und den textlichen Festsetzungen ergänzt.  
Darüber hinaus besteht auf Ebene der Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und als solche in die 
Begründung mitaufgenommen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 9.: Die Hinweise zu den Pflanzgeboten werden zur Kenntnis genommen.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird angepasst und die Fläche der 
Bundesstraße B 253 herausgenommen. Die gesicherte Erschließung wird somit durch 
die Darstellung der kommunalen Verkehrsfläche der „Frohnhäuser Straße“ 
nachgewiesen. Da sich die Baumreihe, welche zudem unter den Schutz des § 29 
Bundesnaturschutzgesetz fällt, in kommunalem Eigentum befindet, ist Hessen Mobil 
nicht in der Verpflichtung von Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen. Darüber hinaus wurde 
die Darstellung aus dem Ursprungsbebauungsplan aus dem Jahr 2017 übernommen, 
sodass die Gemeinde Eschenburg an dieser weiterhin festhält.  
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Zu 12.: Den Hinweisen wird entsprochen. 
Der Geltungsbereich wird um die Verkehrsfläche der Bundesstraße 253 reduziert. 
Ebenfalls werden die Erläuterungen zu der Bauverbots- und Baubeschränkungszone 
redaktionell ergänzt.  
Darüber hinaus besteht auf Ebene der Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Bauen und Wohnen (09.01.2024) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. und 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der aufgeführte Hinweis ist bereits in den Planunterlagen enthalten.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Kreisauschuss des Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Umwelt und Natur und Wasser 

(15.01.2024) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Oberflächengewässer berührt 
werden.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Zu 3.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung keinen erkennbaren 
Einfluss auf die Grundstücksentwässerung hat. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Verweis auf die Arbeitshilfe ist bereits in den Planunterlagen enthalten. Eine 
detaillierte Auseinandersetzung mit den Bodenschutzbelangen erfolgt im nun 
vorliegenden Umweltbericht.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Weitere Informationen zu Verdachtsflächen mit schädlicher Bodenverunreinigung liegen 
der Gemeinde Eschenburg nicht vor, auch nicht nach Erkundung bei weiteren 
Fachbehörden sowie dem Regierungspräsidium, sodass zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
davon auszugehen ist, dass ein Altstandort der Reaktivierung des Plangebietes für den 
Einzelhandel entgegenstehen könnte. Die Hinweise bei Bodenaushubarbeiten sind 
bereits in den Planunterlagen enthalten.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG (19.01.2024) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Das vorliegende Bauleitplanverfahren hat keinen Einfluss auf die Ausnutzung bzw. 
Erweiterung von Verkaufsflächen des angrenzenden Lidl-Marktes, sodass sich dessen 
Entwicklungsmöglichkeiten zunächst nach den Festsetzungen des ursprünglichen 
Bebauungsplans „Im Seifen“ von 2017 richten. Für weitere Entwicklungsmöglichkeiten 
muss sich Lidl außerhalb des vorliegenden Bauleitplanverfahrens an die Gemeinde 
Eschenburg richten.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes „Im Seifen“ wurde 
gefasst, um vordergründig das brachliegende Gelände mit den zuvor existierenden 
Einzelhandelsmöglichkeiten zu reaktivieren. Ein Aufstellungsbeschluss dient dabei zur 
Ankündigung der Planungsabsicht der Gemeinde für ein Bauleitplanverfahren und hat 
somit einen anstoßenden Charakter, sodass sich auch nach diesem noch Änderungen 
an den Planinhalten, wie beispielsweise der Abgrenzung des Plangebietes, ergeben 
gönnen. Aus Gründen der planerischen Zurückhaltung hat die Gemeinde Eschenburg 
beschlossen, den planungsrechtlichen Steuerungsbedarf auf den Geltungsbereich des 
nun in Rede stehenden Plangebietes zu beschränken.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregungen zur Wiederaufnahme des Lidl-Grundstückes in die vorliegende 
Bauleitplanung zur Erweiterung der Verkaufsflächen sind nachvollziehbar, jedoch 
aufgrund des konkreten Ansiedelungswunsches auf der Fläche des ehemaligen Rewe-
Geländes sowie der bereits fortgeschrittenen Bauleitplanung und der zu Punkt 2 
genannten Gründe nicht mehr umsetzbar. So erfolgte beispielsweise bereits eine 
genehmigte Abweichung von den Zielen der Raumordnung, welche zur Grundlage die 
Standortbedingungen des in Rede stehenden Geltungsbereiches hatte. Eine Aufnahme 
des Lidl-Marktes würde eine erneute Begutachtung des Standortes unter 
raumordnerischen Genehmigungsaspekten zur Folge haben.  
Bei den vorgetragenen Bedenken zur Kaufkraftbindung ist relativierend zu 
berücksichtigen, dass mit der Berichtsvorlage vom 16. Oktober 2023 die maßgebliche 
Berechnungsgrundlage für die Kaufkraftbindung aktualisiert, der Abweichungsantrag 
und die Auswirkungsanalyse allerdings nicht mehr entsprechend angepasst wurden. 
Unter Anwendung der aktuellen Zahlen liegt die derzeitige Kaufkraftbindung der 
Gemeinde Eschenburg leicht unter 100 % und steigt mit Umsetzung des Vorhabens auf 
etwas mehr als 100 %, sodass auch die Beeinträchtigung des Umsatzes von Lidl neu 
bewertet werden muss und in jedem Falle geringer ausfallen wird.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 4.: Die Anregungen wurden geprüft du berücksichtigt. Ihnen kann jedoch nicht 
gefolgt werden.   
Insbesondere wegen des bereits durchgeführten und positiv beschlossenen 
Zielabweichungsverfahrens muss die Gemeinde Eschenburg unter Berücksichtigung 
des gesetzten Zeitrahmens für die vorliegende Bauleitplanung von einer 
Wiederaufnahme des Lidl-Grundstücks in das laufende Verfahren absehen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (08.01.2024) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und als solche in die 
Begründung mit aufgenommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Regierungspräsidium Gießen, FD 31.6 (19.01.2024) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: bis 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Aufgrund der erwähnten Verstöße gegen die Ziele der Raumordnung hat die Gemeinde 
Eschenburg eine Abweichung von den Zielen der Raumordnung am 23.11.2023 
beantragt, welche am 20.03.2024 im Haupt- und Planungsausschuss der 
Regionalversammlung zugelassen wurde. Die vorliegende Bauleitplanung verstößt 
nunmehr nicht gegen die Ziele der Raumordnung. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 5.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet außerhalb eines 
amtlich festgesetzten Wasserschutzgebietes befindet.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Zu 6.: Der Hinweis auf die Arbeitshilfe wird redaktionell in der Begründung mit 
aufgenommen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
Zu 7.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Eschenburg verfügt über eine Fließpfadkarte. Diese wird in den 
Begründungsteil der Planunterlagen mit aufgenommen. Aus der Fließpfadkarte ist zu 
entnehmen, dass entlang des Böschungsbereichs des Plangebiets ein Fließpfad 
verläuft. Insbesondere die nördliche Fassade bestehenden Gebäudes des ehemaligen 
Rewe-Marktes liegt am Rand des engeren Gefährdungsbereiches. Da sich die nun 
ausgewiesenen Baugrenzen am Bestand orientieren und der Gemeinde Eschenburg seit 
der Bebauung des Areals keine Verschärfung des Oberflächenabflusses in diesem 
Bereich bekannt sind, ist auch in Zukunft mit keiner Beeinträchtigung der Fließpfade zu 
rechnen, sodass sich die Situation durch das Vorhaben voraussichtlich nicht verschärfen 
wird, jedoch Beachtung auf der ausführenden Ebene im Rahmen des Vollzugs der 
Bauleitplanung finden wird.  
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Zu 9.: Die allgemeine Zustimmung zu den Festsetzungen wird zur Kenntnis 
genommen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde Eschenburg ist zur Vorsorge bei der Beurteilung der Belastungen des 
Bodens nachgekommen und hat diverse Behörden nach der historischen Nutzung des 
Standortes abgefragt, ohne jedoch Hinweise zu einer altlastenverdächtigen Fläche zu 
erhalten, welche der Ausweisung eines Sondergebietes für den großflächigen 
Einzelhandels entgegenstehen sollten. Der Standort der ermittelten Fläche der Altlast 
befindet sich an der Stelle des leerstehenden Gebäudes des ehemaligen Rewe-Marktes, 
sodass dieser Standort bereits nach der verursachenden Nutzung (Schmiermittel/KFZ) 
eine Nachnutzung für den großflächigen Einzelhandel erfahren hat. Mit der vorliegenden 
Bauleitplanung wird dieselbe Art der Nutzung am selben Standort beabsichtigt. Da 
zudem keine Wohnnutzung vorbereitet wird, geht keine Gefahr vom geplanten Vorhaben 
aus.  
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Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Gemeinde kam ihrer Pflicht zur Vorsorge bei der Beurteilung der Belastungen des 
Bodens nach und hält an der Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes für den 
großflächigen Einzelhandel fest, da die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse nach wie vor gewahrt bleiben. Durch die Abfrage der Gemeinde 
bezüglich der eingetragenen, altlastenverdächtigen Fläche bei den entsprechenden 
Behörden kam die Gemeinde Eschenburg zu dem Ergebnis, dass die ausgewiesene 
Nutzung ohne Gefahren realisierbar ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des vorsorgenden 
Bodenschutzes keine Anmerkungen hervorgebracht werden.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
Zu 13.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus abfallbehördlicher Sicht keine 
Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.  
Die Verweise auf die Merkblätter sind bereits in den Planunterlagen enthalten. Der 
Verweis auf die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) wird in der Begründung ergänzt.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und redaktionell in der 
Begründung ergänzt.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Da es sich im Wesentlichen im vorliegenden Bauleitplanverfahren um eine 
Neuausrichtung und Modernisierung der bestehenden Nahversorgung handelt und sich 
die Art der Nutzung sowie die Verkehrssituation nicht grundlegend verändert, ist davon 
auszugehen, dass sich die immissionsschutzrechtliche Situation ebenfalls nicht 
verschärft wird. Die untere Immissionsschutzbehörde des Lahn-Dill-Kreises sieht 
immissionsschutzrechtliche Belange ebenfalls nicht betroffen, weshalb die Gemeinde 
Eschenburg von einer Schallimmissionsprognose absieht.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und als solcher in die 
Begründung der Planunterlagen aufgenommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Untere Naturschutzbehörde wurde am Verfahren beteiligt. Auf Ebene der 
Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


